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Die Klausur im Öffentlichen Recht Überblick

Die Klausur im Öffentlichen Recht

Anders als im Zivilrecht und im Strafrecht sind die meisten Klausuren im
Öffentlichen Recht unmittelbar mit einer prozessualen Fragestellung ver-
bunden. So wird von Ihnen in verfassungsrechtlichen Klausuren i.d.R. die
Prüfung der Erfolgsaussichten eines Verfahrens vor dem BVerfG verlangt (z.B.
eines Organstreitverfahrens oder einer Verfassungsbeschwerde).

Fallfrage: Wie wird das BVerfG entschieden? Hat die Verfassungsbeschwerde/der An-
trag Aussicht auf Erfolg?

Bei verwaltungsgerichtlichen Klausuren geht es zumeist um die Erfolgsaus-
sichten einer Klage oder eines Eilantrags vor dem Verwaltungsgericht.

Fallfrage: Wie wird das Verwaltungsgericht entscheiden? Hat die Klage/der Antrag
Aussicht auf Erfolg? 

Im Öffentlichen Recht entspricht – anders als im Zivilrecht – einer Pflicht des
Staates nicht immer auch ein Recht des Bürgers. Der Bürger hat keinen Geset-
zesvollziehungsanspruch. Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistet den Rechtsweg
nur, wenn jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt ist.
In der öffentlich-rechtlichen Klausur geht es daher nicht nur um die Frage, ob
der Betroffene materiell einen Anspruch (Abwehrrecht oder Leistungsrecht)
hat, sondern auch, ob dieser Anspruch mittels eines Rechtsbehelfs durchge-
setzt werden kann. Rechtsbehelf ist hierbei jedes prozessuale Mittel, das der
Durchsetzung eines (subjektiven) Rechts dient.

Beispiele: Widerspruch, Klage, Eilantrag, Beschwerde, Berufung, Revision und die Ver-
fassungsbeschwerde als außerordentlicher Rechtsbehelf.

Rechtsbehelfe können nur Erfolg haben, soweit sie zulässig und begründet
sind:

 Zur Zulässigkeit gehören die Sachentscheidungsvoraussetzungen, also die
prozessualen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit das Gericht
eine Entscheidung in der Sache trifft.

 Die Begründetheit betrifft demgegenüber die Frage, ob das Begehren
materiell gerechtfertigt ist.

In der Heftmitte finden Sie die wichtigsten Aufbauschemata für Ihre Klausur,
wie wir sie stets auch den aktuellen Fällen in der RÜ – RechtsprechungsÜber-
sicht zugrunde legen. Die nachfolgenden Erläuterungen sind aus verschiede-
nen Beiträgen in der RÜ entwickelt worden:

 Die Verfahren vor dem BVerfG

 Die verwaltungsgerichtlichen Klagen

 Das verwaltungsgerichtliche Eilverfahren

 Rechtsschutz vor dem Gerichtshof der Europäischen Union

Dieses Heft soll Ihnen helfen, in prozessualen Fällen eine gewisse Routine zu
entwickeln, damit Sie sich in der Klausur auf die entscheidungserheblichen
Fragen konzentrieren können. Die Aufbauschemata enthalten keine zwingen-
den Vorgaben, sondern Empfehlungen für die Klausur. Die Prüfungsreihen-
folge wird in Rspr. und Lit. ohnehin uneinheitlich gehandhabt. Die nachfol-
gend wiedergegebenen Schemata orientieren sich an Logik und Zweckmä-
ßigkeit. Wichtig ist nur, dass Sie in der Klausur eine vertretbare Reihenfolge
wählen (dazu im Einzelnen später).
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Die Klausur im Öffentlichen RechtÜberblick

1. Teil: Die Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht

Für die Verfahren vor dem BVerfG gilt das Enumerationsprinzip, d.h., das
BVerfG ist nicht etwa aufgrund einer Generalklausel für alle verfassungsrecht-
lichen Streitigkeiten zuständig, sondern nur, soweit hierfür eine besondere
Zuständigkeitsnorm besteht (vgl. insbes. Art. 93 GG, § 13 BVerfGG).

A. Zulässigkeit des Organstreitverfahrens

I. Zuständigkeit des BVerfG

Nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG, § 13 Nr. 5 BVerfGG entscheidet das BVerfG über
die Auslegung des Grundgesetzes aus Anlass von Streitigkeiten über den Um-
fang der Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer Be-
teiligter, die durch das Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obers-
ten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind.

Beispiele: Streitigkeiten zwischen Bundestag und Bundesrat über die Zustimmungs-
bedürftigkeit eines Gesetzes oder zwischen einer Fraktion und dem Bundestag über
die Ausschussbesetzung. Sonderfälle sind die Anklage des Bundespräsidenten (Art. 61
GG) und die verfassungsrechtlichen Verfahren nach dem PUAG (§ 66 a BVerfGG).

Das BVerfG ist nur zuständig für verfassungsrechtliche Organstreitigkeiten
(„Auslegung dieses Grundgesetzes“), nicht dagegen, wenn es um Rechte und
Pflichten von Organen oder Organteilen aus einfachen Gesetzen geht.

Beispiel: Für Streitigkeiten über die Art und Weise der Beweiserhebung des Unter-
suchungsausschusses nach den einfachgesetzlichen Vorschriften des PUAG, die nicht
Ausfluss des Art. 44 Abs. 1 GG sind, ist nach § 36 Abs. 1 PUAG die Zuständigkeit des BGH
eröffnet (BVerfG RÜ 2015, 179, 182).

II. Beteiligtenfähig sind zunächst die obersten Bundesorgane (Art. 93 Abs. 1
Nr. 1 Alt. 1 GG), insbesondere nach § 63 Hs. 1 BVerfGG der Bundespräsident,
der Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung. 

Die Aufzählung ist – abweichend von ihrem Wortlaut („nur) – nicht abschließend, da
§ 63 BVerfGG als einfach-gesetzliche Vorschrift die verfassungsrechtlichen Vorgaben
des Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG nicht einschränken kann. Beteiligtenfähig sind auch die an-
deren obersten Bundesorgane, z.B. die Bundesversammlung (Art. 54 GG), nicht dage-
gen z.B. ein Bundesland.

Nach § 63 Hs. 2 BVerfGG sind außerdem beteiligtenfähig Teile dieser Organe,
die im Grundgesetz oder in den Geschäftsordnungen des Bundestages und
des Bundesrates mit eigenen Rechten ausgestattet sind.

Beispiele: Bundestagspräsident (Art. 40 GG, § 7 GeschO BT), Bundesratspräsident (Art. 57
GG, § 6 GeschO BR), Bundesminister (Art. 65 GG), Ausschüsse (Art. 44 ff. GG), Fraktionen
(§ 10 GeschO BT).

Auch im Hinblick auf die „anderen Beteiligten“ bleibt § 63 BVerfGG hinter
Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 GG zurück und muss daher verfassungskonform er-
weiternd ausgelegt werden.

Nicht beteiligtenfähig sind dagegen blo-
ße Gruppierungen von Abgeordneten
(z.B. die Opposition). Etwas anderes gilt
dann, wenn sie ausnahmsweise mit eige-
nen Rechten ausgestattet sind, z.B. die
Einsetzungsminderheit im Fall des Art. 44
Abs. 1 S. 1 GG, § 1 Abs. 1 PUAG; vgl. dazu
BVerfG RÜ 2015, 179, 180.

Einzelne Abgeordnete sind keine Organteile des Bundestages, sie sind aber nach Art. 93
Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 GG beteiligtenfähig, wenn sie um ihren verfassungsrechtlichen Status
streiten (Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG). Dasselbe gilt für politische Parteien, wenn es um ihre
verfassungsrechtliche Funktion nach Art. 21 Abs. 1 GG geht. Machen Abgeordnete
oder Parteien dagegen Grundrechtsverletzungen geltend, so ist nicht das Organstreit-
verfahren, sondern – nach Erschöpfung des Rechtswegs (§ 90 Abs. 2 BVerfGG) – die Verfas-
sungsbeschwerde (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG) einschlägig (BVerfG RÜ 2018, 315, 316).

III. Antragsgegenstand kann jede rechtserhebliche Maßnahme oder Unterlas-
sung des Antragsgegners sein.

1. Abschnitt: Organstreitverfahren

 Zuständigkeit des BVerfG

 Beteiligtenfähigkeit

 Antrags-/Verfahrensgegenstand

 Antrags-/Beschwerdebefugnis

 Form

 Frist

Zulässigkeit eines Verfahrens 
vor dem BVerfG
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Die Klausur im Öffentlichen Recht Überblick

Beispiele: Erlass oder Unterlassen eines Gesetzes, Besetzung der Ausschüsse, Erlass
oder Anwendung der Geschäftsordnung. An der Rechtserheblichkeit fehlt es bei vor-
läufigen und bloß vorbereitenden Maßnahmen (BVerfG RÜ 2015, 179, 180).

IV. Die Antragsbefugnis setzt voraus, dass der Antragsteller geltend macht,
dass er oder das Organ, dem er angehört, durch die Maßnahme oder Unterlassung
des Antragsgegners in seinen ihm durch das Grundgesetz übertragenen Rech-
ten und Pflichten verletzt oder unmittelbar gefährdet ist (§ 64 Abs. 1 BVerfGG).

Anders als bei der Beteiligtenfähigkeit
reichen bei der Antragsbefugnis Rechte
und Pflichten aus der Geschäftsordnung
nicht aus.

1. Die Rechte und Pflichten müssen sich aus dem Grundgesetz selbst erge-
ben, also aus einer verfassungsrechtlichen Norm abgeleitet werden (z.B. Art. 38
Abs. 1 S. 2, Art. 44 Abs. 1 S. 1 GG). 

2. Nach § 64 Abs. 1 Alt. 2 BVerfGG ist eine Prozessstandschaft zulässig („oder
das Organ, dem er angehört“). So kann z.B. eine Fraktion als Teil des Bundes-
tages dessen Rechte geltend machen, und zwar aus Gründen des Minderhei-
tenschutzes auch dann, wenn der Bundestag die Maßnahme gebilligt hat oder
selbst Antragsgegner ist (BVerfG RÜ 2016, 443, 444 f.).

Gegenbeispiel: Abgeordnete sind zwar Mitglieder, aber anders als Fraktionen nicht
Organteile des Bundestages. Sie können sich im Organstreitverfahren daher nicht auf
Rechte des Bundestages, sondern nur auf eigene Rechte berufen.

V. Der Antrag ist schriftlich mit Begründung einzureichen (§ 23 Abs. 1 BVerfGG).
Dabei ist die Bestimmung des Grundgesetzes zu bezeichnen, gegen die durch
die beanstandete Maßnahme oder Unterlassung des Antragsgegners versto-
ßen wird (§ 64 Abs. 2 BVerfGG).

VI. Nach § 64 Abs. 3 BVerfGG ist eine Antragsfrist von sechs Monaten einzu-
halten, nachdem die beanstandete Maßnahme oder Unterlassung dem An-
tragsteller bekannt geworden ist. 

B. Begründetheit des Organstreitverfahrens

Ob eine subjektive Rechtsverletzung er-
forderlich ist, ist umstritten. Teilweise wird
dies unter Hinweis auf den Wortlaut des
§ 67 S. 1 BVerfGG verneint. Das BVerfG
nimmt neuerdings die Rechtsverletzung
in den Obersatz auf, ohne dies allerdings
zu begründen (vgl. z.B. BVerfG RÜ 2018,
315, 317).

Der Antrag ist begründet, wenn die gerügte Maßnahme oder Unterlassung
verfassungswidrig ist und Rechte des Antragstellers verletzt. Das BVerfG stellt
dies fest (§ 67 S. 1 BVerfGG), hebt die Maßnahme aber weder auf noch erklärt
es sie für nichtig.

A. Zulässigkeit des Bund-Länder-Streits

I. Zuständigkeit des BVerfG

Nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 3 GG, § 13 Nr. 7 BVerfGG entscheidet das BVerfG bei Mei-
nungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten des Bundes und der Län-
der, insbesondere bei der Ausführung von Bundesrecht durch die Länder und
bei der Ausübung der Bundesaufsicht.

Beispiele: Anfechtung einer Mängelrüge (Art. 84 Abs. 4 S. 2 GG) oder einer Weisung bei
der Bundesauftragsverwaltung (Art. 85 Abs. 3 GG), Verstoß eines Landes gegen den
Grundsatz des bundesfreundlichen Verhaltens.

Das BVerfG ist grundsätzlich nur zuständig für verfassungsrechtliche Bund-
Länder-Streitigkeiten. 

Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 Fall 2 GG regelt außer-
dem den sog. Zwischenländerstreit und
Art. 93 Abs. 1 Nr. 4, 3. Fall GG den Landes-
innenstreit, für den jedoch vorrangig die
Landesverfassungsgerichte zuständig sind.

Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 Fall 1 GG eröffnet die Zuständigkeit des BVerfG zwar auch für nicht-
verfassungsrechtliche Bund-Länder-Streitigkeiten, aber nur, soweit hierfür kein anderer
Rechtsweg eröffnet ist. Die Regelung hat praktisch keine Bedeutung mehr, da für derar-
tige Streitigkeiten grundsätzlich das BVerwG zuständig ist (§ 50 Abs. 1 Nr. 1 VwGO). Hält
das BVerwG eine Streitigkeit für verfassungsrechtlich, so legt es die Sache dem BVerfG zur
Entscheidung vor (§ 50 Abs. 3 VwGO).

II. Beteiligtenfähig sind nach § 68 BVerfGG für den Bund die Bundesregie-
rung, für ein Land die Landesregierung.

2. Abschnitt: Bund-Länder-Streitigkeiten
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III. Antragsgegenstand kann jede rechtserhebliche Maßnahme oder Unter-
lassung des Antragsgegners im Bund-Länder-Verhältnis sein.

Es muss sich stets um eigene Rechte
oder Pflichten handeln, eine Prozess-
standschaft (z.B. ein Land für ein anderes
Land) gibt es im Bund-Länder-Streit nicht
(anders als im Organstreit, s.o.).

IV. Für die Antragsbefugnis gilt nach § 69 BVerfGG grundsätzlich dasselbe
wie im Organstreitverfahren (§ 64 Abs. 1 BVerfGG). Der Antragsteller muss gel-
tend machen, durch eine Maßnahme oder Unterlassung des Antragsgegners
in seinen ihm durch das Grundgesetz übertragenen Rechten und Pflichten
verletzt oder unmittelbar gefährdet zu sein.

V. Der Antrag unterliegt den Formerfordernissen in §§ 23 Abs. 1, 69, 64 Abs. 2
BVerfGG (schriftlich mit Begründung unter Angabe der verletzten Vorschrift).

VI. Nach §§ 69, 64 Abs. 3 BVerfGG gilt grundsätzlich eine Antragsfrist von
sechs Monaten, nachdem die beanstandete Maßnahme oder Unterlassung
dem Antragsteller bekannt geworden ist. 
Im Fall der Mängelrüge bei der Ausführung der Bundesgesetze durch die Länder als
eigene Angelegenheit muss zunächst ein Vorverfahren beim Bundesrat (Art. 84 Abs. 4
S. 1 GG) durchgeführt werden. Erst gegen den Beschluss des Bundesrates kann das
BVerfG angerufen werden (Art. 84 Abs. 4 S. 2 GG). Hierfür gilt eine Antragsfrist von ei-
nem Monat nach der Beschlussfassung (§ 70 BVerfGG).

B. Begründetheit des Bund-Länder-Streits

Auch hier ist umstritten, ob eine Rechts-
verletzung erforderlich ist, die allerdings
i.d.R. unproblematisch vorliegen dürfte.

Der Antrag ist begründet, wenn die gerügte Maßnahme oder Unterlassung des
Antragsgegners verfassungswidrig ist und Rechte des Antragstellers verletzt
(§§ 69, 67 S. 1 BVerfGG).

A. Zulässigkeit der abstrakten Normenkontrolle

I. Zuständigkeit des BVerfG

Nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 13 Nr. 6 BVerfGG entscheidet das BVerfG bei Mei-
nungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche und sachliche Ver-
einbarkeit von Bundesrecht oder Landesrecht mit dem Grundgesetz oder die
Vereinbarkeit von Landesrecht mit sonstigem Bundesrecht. 

Beispiel: Ein Land hält ein Bundesgesetz aus formellen Gründen (z.B. fehlende Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes, nicht ordnungsgemäße Mitwirkung des Bundesrates)
oder aus materiellen Gründen (Verstoß gegen Grundrechte oder gegen Art. 20 GG) für
verfassungswidrig. Sonderfälle sind das Kompetenzkontrollverfahren nach Art. 93
Abs. 1 Nr. 2a GG und das Kompetenzfreigabeverfahren nach Art. 93 Abs. 2 GG. 

§ 77 BVerfGG sieht nur die Gelegenheit
zur Äußerung für bestimmte Bundes- und
Landesorgane vor. Die abstrakte Normen-
kontrolle wird deshalb auch als objekti-
ves Beanstandungsverfahren bezeichnet.

II. Beteiligtenfähig sind als Antragsteller nach § 76 Abs. 1 BVerfGG die Bundes-
regierung, eine Landesregierung oder ein Viertel der Mitglieder des Bundestages.
Einen Antragsgegner kennt die abstrakte Normenkontrolle nicht.

Im Kompetenzkontrollverfahren nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2a GG sind nach § 76 Abs. 2
BVerfGG beteiligtenfähig nur der Bundesrat, eine Landesregierung oder die Volksver-
tretung eines Landes, nicht dagegen die Bundesregierung. Dasselbe gilt für das Kom-
petenzfreigabeverfahren nach Art. 93 Abs. 2 GG.

III. Antragsgegenstand ist die Vereinbarkeit von Bundesrecht oder Landesrecht
mit höherrangigem Bundesrecht. „Recht“ ist das Grundgesetz selbst, formelle
Bundes- oder Landesgesetze, RechtsVOen, Satzungen und – anders als bei der
konkreten Normenkontrolle – auch vorkonstitutionelles Recht. Unionsrecht ist
wegen seines Anwendungsvorrangs gegenüber nationalem Recht, auch gegen-
über nationalem Verfassungsrecht, kein zulässiger Verfahrensgegenstand.

Während die Lit. § 76 Abs. 1 BVerfGG
zum Teil für verfassungswidrig hält bzw.
verfassungskonform erweitert, wird nach
Auffassung des BVerfG Art. 93 Abs. 1 Nr. 2
GG durch § 76 BVerfGG in verfassungs-
gemäßer Weise konkretisiert.

IV. Für die Antragsbefugnis verlangt Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG „Meinungsver-
schiedenheiten“ oder „Zweifel“ hinsichtlich der Vereinbarkeit der betroffenen
Rechtsnorm mit höherrangigem Recht. § 76 Abs. 1 BVerfGG engt dies dahin
ein, dass der Antragsteller das Recht für nichtig oder für gültig hält, nachdem
ein anderes Staatsorgan die Rechtsnorm als unvereinbar mit dem Grundge-
setz oder mit sonstigem Bundesrecht nicht angewendet hat.

3. Abschnitt: Abstrakte Normenkontrolle
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Ein Verwaltungsakt ist nur rechtmäßig, wenn

 er auf einer wirksamen Ermächtigungsgrundlage beruht,

 die Zuständigkeits-, Verfahrens- und Formvorschriften eingehalten sind
(formelle Rechtmäßigkeit) und

 der VA inhaltlich mit dem geltenden Recht im Einklang steht
(materielle Rechtmäßigkeit).

1. Ermächtigungsgrundlage

a) Ob eine Ermächtigungsgrundlage erforderlich ist, beurteilt sich nach dem
Grundsatz vom Vorbehalt des Gesetzes (Art. 20 Abs. 3 GG: Gesetzmäßigkeit der
Verwaltung). Bejaht wird dies für belastende Maßnahmen und wesentliche
Entscheidungen (Wesentlichkeitstheorie). Wesentlich in diesem Sinne sind
vor allem Entscheidungen, die den Grundrechtsbereich in nennenswertem
Umfang tangieren. Der Vorbehalt des Gesetzes gilt daher für alle grundrechts-
relevanten Maßnahmen. 

b) Bei der Frage nach der einschlägigen Ermächtigungsgrundlage ist gedank-
lich nach dem Spezialitätsgrundsatz vorzugehen.

Spezialgesetze gehen den allgemeinen Gesetzen vor, wobei (wegen Art. 31 GG) spezi-
elle Bundesgesetze (z.B. BauGB, BImSchG) vor speziellen Landesgesetzen (z.B. LBauO,
LImSchG) zu prüfen sind. Sind Spezialregelungen nicht vorhanden, ist auf die allge-
meinen Gesetze zurückzugreifen (z.B. PolG, VwVfG).

c) Ist eine gesetzliche Vorschrift vorhanden, kann sie nur dann Ermächtigungs-
grundlage sein, wenn sie wirksam, d.h. verfassungsgemäß ist.

Die Wesentlichkeitstheorie beantwortet nicht nur die Frage, ob eine gesetzliche Grund-
lage überhaupt erforderlich ist, sondern auch, in welchem Umfang der Gesetzgeber
eine Materie selbst durch ein formelles Gesetz regeln muss (sog. Parlamentsvorbehalt).
Die dem Parlamentsvorbehalt unterfallenden Fragen darf der Gesetzgeber nicht auf
Verordnungs- oder Satzungsgeber übertragen (vgl. OVG NRW RÜ 2016, 530, 531 f.).

d) Damit eine Vorschrift als Ermächtigungsgrundlage für einen (belastenden)
VA in Betracht kommt, muss sie zwei Voraussetzungen erfüllen:

I. Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts

1.  Ermächtigungsgrundlage

2.  Formelle Rechtmäßigkeit

a) Zuständigkeit (sachlich, instanziell, örtlich)

b) Verfahren, insbes. Anhörung, § 28 VwVfG

c) Form, §§ 37, 39 VwVfG

3. Materielle Rechtmäßigkeit 

a) Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage

b) Richtiger Adressat

c) Allgemeine Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen

 aa) Bestimmtheit, § 37 Abs. 1 VwVfG

 bb) Möglichkeit der Maßnahme (tatsächlich und rechtlich)

 cc) Verhältnismäßigkeit (geeignet, erforderlich, angemessen)

d) Rechtsfolge

 gebundene Entscheidung: Behörde muss handeln

 Ermessensentscheidung: Überprüfung auf Ermessensfehler:
Ermessensüberschreitung/-unterschreitung, Ermessensfehlgebrauch
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2. Form

Art. 267 AEUV sieht keine besondere Form für die Vorlage vor. Die zu formulie-
rende Vorlagefrage ist aber, da der Gerichtshof nicht über die Kompetenz
verfügt, den Einzelfall zu entscheiden, allgemein zu halten. Ebenso darf die
Frage nicht die Auslegung oder Gültigkeit des nationalen Rechts betreffen. Um
eine optimale Zusammenarbeit der nationalen Gerichte und des Gerichtshofs
im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens zu gewährleisten, hat der Ge-
richtshof die ihm vorgelegte Frage ggf. umzuformulieren. 

3. Vorlagepflicht

a) Eine Vorlagepflicht besteht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV für Gerichte, deren
Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen
Rechts angefochten werden können (z.B. BGH, BVerwG). Ausnahmen von der
Vorlagepflicht kommen nur dann in Betracht, wenn die Vorlagefrage vom Ge-
richtshof bereits entschieden worden ist bzw. sich eine gesicherte Rspr. des
Gerichtshofs auch in anderen Verfahrensarten entwickelt hat. Im Verfahren
des vorläufigen Rechtsschutzes (z.B. nach §§ 80 Abs. 5, 80a Abs. 3, 123 VwGO)
besteht nach allgemeiner Ansicht keine Vorlagepflicht des nationalen Ge-
richts. Denn vorläufiger Rechtsschutz muss schon aus zeitlichen Gründen re-
gelmäßig durch die nationalen Gerichte gewährt werden. Im Übrigen folgt
i.d.R. das Hauptsacheverfahren, in dem dann die Vorlage zur Klärung der Aus-
legungs- oder Gültigkeitsfrage erfolgen kann. Allerdings stellt der Gerichtshof
an die Suspendierung eines auf Unionsrecht beruhenden VA in Anlehnung an
Art. 278, 279 AEUV strenge Anforderungen.

b) Die Vorlagepflicht hat für die Zulässigkeit der Vorlage keine Bedeutung.
Relevant wird sie nur dann, wenn eine Vorlage durch das nationale Gericht
nicht erfolgt. Bei einem Verstoß gegen Art. 267 Abs. 3 AEUV kommt eine Ver-
letzung des grundrechtsgleichen Rechts auf den gesetzlichen Richter nach
Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG in Betracht. Zwar sind die europäischen Gerichte keine
nationalen Rechtsprechungsorgane. Ihre Rechtsprechung, insbesondere bei
Vorabentscheidungen gemäß Art. 267 AEUV, ist jedoch mit der nationalen
Gerichtsbarkeit verschränkt, sodass ihnen aufgrund der Zustimmungsgesetze
(Art. 23 GG) und der darin enthaltenen Rechtsanwendungsbefehle auch die
Funktion eines „gesetzlichen Richters“ i.S.d. Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG nach natio-
nalem Recht zukommt. „Entzogen“ wird der gesetzliche Richter jedoch nur
dann, wenn die Beeinträchtigung auf einer willkürlich unrichtigen Anwen-
dung der betreffenden Verfahrensvorschrift beruht.

Im Falle der Nichtvorlage zum Gerichtshof geht das BVerfG von einer Verletzung des
Willkürverbots aus, wenn

 eine grundsätzliche Verkennung der Vorlagepflicht gegeben ist,

 bewusst die Vorlage unter gleichzeitiger Abweichung von der Rspr. des Gerichtshofs
unterbleibt oder

 das Gericht in unvertretbarer Weise seinen Beurteilungsspielraum bzgl. der Frage, ob
eine Entscheidung des Gerichtshofs erforderlich ist, überschreitet.

Da es sich beim Vorabentscheidungsver-
fahren nicht um ein Klageverfahren im
eigentlichen Sinne handelt, gibt es keine
Begründetheit im Rechtssinne. Sie soll-
ten den Prüfungspunkt daher mit „Vor-
lageentscheidung“ oder „Beantwortung
der Vorlagefrage“ überschreiben.

B. Vorlageentscheidung

Im Vorabentscheidungsverfahren entscheidet der Gerichtshof nur über die
vorgelegten Fragen nach Maßgabe des Unionsrechts. Er legt weder das natio-
nale Recht aus, noch trifft er eine Entscheidung in der Sache selbst. Die Vor-
abentscheidung ist für das Gericht des Ausgangsverfahrens und faktisch für
alle mit der gleichen Rechtsfrage befassten nationalen Gerichte bindend.
Kommt der Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass ein abgeleiteter EU-Rechtsakt
unionsrechtswidrig und damit ungültig ist, ergibt sich faktisch eine Wirkung
inter omnes.

Voraussetzung für die Gewährung vor-
läufigen Rechtsschutzes durch die natio-
nalen Gerichten ist in diesen Fällen, dass

 erhebliche Zweifel an der Rechtmä-
ßigkeit bestehen,

 das Verwaltungsgericht die Frage der
Gültigkeit des Unionsrecht dem Ge-
richtshof vorlegt, soweit dieser noch
nicht damit befasst ist,

 die Entscheidung dringlich in dem
Sinne ist, dass dem Antragsteller ein
schwerer und nicht wiedergutzuma-
chender Schaden droht und

 das Interesse der Union angemes-
sen berücksichtigt wird.

Vgl. AS-Skript VwGO (2017), Rn. 704 ff.
und BVerfG DVBl. 2018, 370.
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